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Die Verfassungsbeschwerde 
- Nebenbühne der Politik und Klagemauer von 
Bürgern 

Die Zahl der Velj{mungsbesch'lR.Ierden Ist in den vergangenen Jahren beständig 
gest.iegen. Velfahrensänderungen haben nichts an der Zunahme von Beschwer­
den geändert. Der Autor analYSiert, in welchen Bereichen besondere Zunah­

men zu verzeichnen sind. Er untersuchl weiterhin die Frage, welche Verände­
rungen sich bei den Annahmeverfahren von Velfassungsbeschwel'den konsta­

tlnen lassen. Schließlich gehl er dem Arbeitsstil nach, den einzelne Kammern 
bei der Nichtannahme von Velfassungsbeschwerden entwickeln. 

Die Red. 

I. Verfammgsrechtsprechung als oberste NormenkontroLLe 

Die Verfassungsinterpreten werden gerne als eine ,offene Gesellschaft< dargestellt', 

die jedermann Zugang bietet, Gesetz und Institutionen der Bundesrepublik in Frage 

zu stellen. Dies gilt desto mehr, als der Verfassungstext, auf den man sich dabei zu 

berufen hat, allgemeim,r gehalten ist als jedes Gesetz. »Lapidarformeln« hat Bök­

kenförde die Grundrechtsbestimmungen des Grundgesctz.es wie auch anderer rechts­

staatlicher Verfassungen genannt, »die aus sich selbst heraus inhaltlicher Eindeutig­

keiten weitgehend entbehren«'. Daher prägen oft erst die Interpretationen der Ge­

richte ihre Bedeutung. In neu gebildeten Staaten weisen sie dcr Institutionalisierung 

von Recht lind Politik die Richtung, wie man an der Priorität erkennen kann, die 

Verfassungsgerichten in den nach 1990 um-gewendetcn Staaten rund um das zer­

fallene Sowjctrcich oder auch in Südafrika zuerkannt wird. An sich selbst gewöhnte 

Demokratien wie die der Niederlande oder Großbritannicns glauben bislang auf 
jegliche richterlichc Kontrolle dcr Gesctze an der Verfassung verzichten zu können; 

sie müssen sich dann gelegentlich von europäischen Richtern vorhalten lassen, daß 

ihre Institutionen nicht den inzwischen normicnen Vorstellungen von Recht$staat­

lichkcit' oder Grundrechtsverwirklichung entsprechen. 

Politische Fragen in rechtliche umzusetzen ist dagegen das Kennzeichen der deut­

schen Politik geworden; der Motor dieser Entwicklung ist die Mobilisientng des 195 I 

errichteten Bundesverfassungsgerichts (BVerfG). Dabei können die verschiedenstcn 

I So Pele r Hoberl e, D,e offene G c,dl,chorl der Vorfassungsimcrprcten. 10: JZ 197), 29 7-jO l. 

2 Ernst W"Lgong ßot kcnforde. GrunJredltSthco ri e und GrundreclHSlnterp rewlon. In: NJW 27 (, 974) 
1129. 

j Die norm~Hl\'C Kr~1i[ der ldce einer Bindu ng VOll GeSC[7.en. n elncn Grumlrec.ht sk:ttalog erwei st si,h im 
hcuu gt n EnglJnd, d i1 Jle !rJditl oncll unver ruckbarc Sou\'~r;lnl[;lt des Parlament s von diesem sel bst mit der 
form ellen Am:rkcnnu ng eu ropJIschcn Rechrs cingeschr:mkt Sicht. Ahnhch ergmg es den Nlcdcrbnd crn, 
die vorn Str.lllburger Ilof rur Menschenrechte (ßelll hern V$ l1:l1 de r Nedcrbnde. E HR 2) Oktober 19S 5l 
dazu gebracht werden mußten, CII1C Verwalwn gsgenchlsb ;,u-kelt eillzurichlen. 
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Konstellationen und Streitgegenslände die Verfassungsrechtsprechung auslösen: 
Bundestagsfraklionen, Gruppen von Abgeordneten oder Landesregierungen können 
es über eine Organklage, Abgeordnete (vor allem der UpDosition) im Parlament 
durch Antrag auf Verfassungs-Überprüfung neuer Gesetze, Richter durch Vorlage 
unter Aufschiebun~ ihrer Entscheidung lind einzelne Bürger durch Verfassllngsbe­
schwerde anrufen. Alle diese Verfahrensf0rmen haben bei den wegweisenden Ent­
scheidungen seit den joer Jahren zum Aufbau der Institutionen in der Bundesrepu­
blik beigerr.lgen, sei dies mit seinen Entscheidungen für die Wiederbewaffnung"', zum 
Weiterbestehen der Beamtenrechte über den Zusammenbruch des Reichs hinaus t 

oder etwa zur Mitgliedschaft des Saarlands in der Bundesrepublik6
• Zentrale Fragen 

wie die zu Umfang und Souveränität der Republik und zum Grundlagenvertrag mit 
der DDR! können als abstrakte Normkontrolle von einer Landesregierung) sie 
können aber auch mit Verfassungsbeschwerden vorgebracht werden, wie bei den 
Ostvenrägen8 und neuerdings wieder dem Maastricht-Vertrag' . Häufig lösen Ent­
scheidungen ganze Ketten von Folgeverfahren aus, die über die Jahre hinweg eine 
immer mehr verfeinerte Verfassungsrechtsprechwng entwickeln (so etwa das Urteil 

gegen Adenauers Fernsehpläne 1961", das sich bis heute fortsetzt als eine Verfas­
sungslehre zur Medienfreiheit), über die Grundsätze der Parteifinanzierung" oder 
den Schwangerschaftsabbruch", mit denen das Gericht demonstriert, daß. die Ver­
fassung zwar normative Festlegung, aber unter sich stets verändernden Inhalten ist. 

Nach der Vereinigung mehrten sich Verfassungsbeschwerden mit grundsätzlichen 
Fragen'): die Eigentumsordnung", die Weiterbeschäftigung im öffentlichen Dienst", 
die Strafbarkeit von Ostspionage" und die strafrechtliche Verantwortung von 
Generälen und Politikern für das Grenzregime der DDR " - es gibt kaum eine Kon-

Antra.g luf verfa.ssungsrtchrl ic hl' Pruiung (absrrabe N orrnkQll tl"olle) mir elnstwei !i ger Verfugung vor­
weg, bcidc '952 auf Antrag der SPD-Fu koon vor dem r. Stn.ar, lbgdchnr. Danach weI te re En tschei­
du ng.en von PlenlJ rn und helden Senatent BVerfGE [,l g ] und BVerfG E [>396. 
ßVerfGE ]. 58. A nr~b der SPD-Fr:tktion beim I . Senat [95], danach WCIl' ere An. I] [ GG Vcrbssungs­
bt.:schwcrdcn clllzdncr B~lro fe llct: 

6 ßVerfGE. oJ, 157 Am r.\g der' SPD-Fraktion wm SursranH, abgelehnr \'00) I. Srn:1t 19S 5. 
AnI!,;l !; dc- r bayerisc hen Landcsrcpc rung auf vcrfassunssrcchtl iche Prufung (ilbnn ktc Normkontrolle) 
helm 2. Sennt 1973, BVe rfGE ]6,1. 
Verf..l5SuDgsbc's..:hwerd cn einzel ner Burgcr beim I. Sena[ 19n. BVcr{C; E 40,14 r. 

9 VerfJ.S$un ~s:b~schwerdtn ('Jn C ~ eher:ubgen Mi tMDCitt:n (I..:.r curopöU$Ch l' n KOIll 1l11 SS'lon und von VI er 
Abgeordneten des europ.1IS'Chen Parlamenrs beim 2 . Senat, dl1l .H~ h folgen weitere VCI ahren (sog . .. So­
lange. Beschlusse), BVc:: rfGE 89.155· 

10 Organsm .. it auf Ant rng der l-I .'lIlsesrad.t Hamburg gtgen die Bu ndesrcgicrUll t; bClm l. Senat 1961, B VerfGE 
Il . ! ~ 5 . 

TI Org.1.n5 trCll .nd Amr:q; der hess lschen Lnndcsr(."wcrung, Uncd des 2. SenalS 19S 5 BVerfGE 8.51; sowit· 
O tgannrelt auf Am ragder GeS',l llltdr UISl,;hell und der Rl yernpanei, und l: rneut .mi Atu rag der ß :l YrI$cht ll 
Slaanpant!, der N .H lona lp.1 rfci DC'ur~chland und der Eu rO p;lpMtcl, Une 11 des 2. Sen ,H J 966 BVerfGE 
20, S6; wiederum Alll füg der FrJ. kti O- Il der GrU]H:n. beim 2. Senar 1986 BVcrfGE Jj ,40 . 

J l Anltilg auf vcrfassungsrechd.ichc Prufung (a bsr r!tk(c 1 ormcllkontrollc), vorv.· eg Antrag Jc.s Landes 
Ba.de ll~\X!umembC'rg auf 'C lns1weilige Ano rdnunggcgC' n du Inkr.1.fureren des 5. Sr r:tfrcc hrsn:formgcsctL'..CS 
vor dem (. Senat 1975, BVerfG E. .;9, r; Cfm:ur ;tuf A ntr.lS ,'on 19 J Mitgliedern des Oeu~hcn ßunJes,t .1 gc:s 
und ru nf L.lIHJesrcgH.'l'ungcn beim 2. Senat 199 1, BVerfGE 86, J9·:; 11; sowie Anrr;lg =tufe ins lwellige 
Ver ugung der li,lyrische n St.u rsrcglcrung und 249 Abgeord nc ~c n d(~s Deutlichen ßund cn~ges, dem da 
Deutsche Bundes lillg und neun L;!. nllerrcglerungcn cmgcgenrretc n, b C!tt1 l . Senat 199) BVcrfGL aS,lQ,); 

zu r Zelt ln'gt emc Vcrfa.!isungsbcschwcrde \'on Z WC'I Arzren gegen dIe bayrisd lc Sra.1ls:rcgierullg beim 
2. Scn~r an. dcnen clne Cin5T""\ ... ~] l igc Vcrfu~ un& \'örallJ;;cgllnSen 1$[_ 

I] Vg l. die Darstellung vo n Paul Kirchhof. Die Au rg"ben des ßundcs\' e rh$$\l \l~.sgcrichts in ZeHen des 
Umbruc hs . NJ W 2Jh 996, 1:!97- 150 f · 

I '; Vftfurungsbeschwerde.n von 12 Be$chwerdcfuhrern gegen Enteignung .1Ll fbes;u w ngsrechdlchcr GnJnd­
I.ge •• bgelehnt durch Uer.,1 des r. Senat, BVerIGI:: 3 • • ?O. 

1 S Vt rh,;sungshc..~ .;: hwerJt von ! ,,3 Bt 5ch werdefuhrern :1. U~ d"n Neuen ßundcslandern. Unell des I. Senars 
teilweise crfolt; rcit: h. BVcrfGE 84. t j. 

16 Vt rf.lssungsbe.schwerden vo n d!'ei chcmlhg~n Mltubcncrn des S t;Jalssl c he r h(' iLSd i(,ll ~ t cs der DDR ll nd 
Richtcrvorlabe dc.s K.1 mmeq;crichI5 Berlln, ~'(, lIgchc n d :lbg'~'IC :)C: 1\ durch Beschluß des l. SC I1"l I. ßVt:: rfGE 
92 , l 77· 

17 Verf~ s5 ung5besehwerden \'on vier ehemaligen M'tghedern des N ationalen Sicherheits l".Hes der DDR 
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troverse bei der Transformation der DDR-Gcsellschalt zu d<' n Neuen Bundes­

ländern, die dem Gericht nicht vorgelegt worden wäre. Aber auch bei weniger 
umwälzenden Ereignissen finden sich findi ge Anwälte und Universitätsprofessoren, 
die politische Anliegen in Grundrechtsfragen zu übersetzen und mit justiziellem 
Filibustern bis vor das Verfassungsgericht zu tragen in der Lage sind (die Verwal­

rungsgerichtskl agen gegen den Staatsvertrag zur Rechtschreibung mitsamt einer 
angekündigten zweiten Verfassungsbeschwerde's sind ein besonders medienträc hti­

ges Beispiel). 
Schon die kleine lUer ziti erte Auswahl zeigt den Spielraum von grundsätzli chen bis zu 
banalen Fragen, die dem Verfassungsgericht seitens unterschiedlicher Akteure vor­
gelegt werden könn en. 
- Zur Prüfung in st"ar.srechtltchen Fragen kommt es, wenn Otganstreitigkeiten 

zwischen Bundesorganen oder zwischen Bund und Ländern anhängig gemacht 

werden; in einem weiteren Sinne auch durch die 'abstr"kte Normenkontrolle<, di e 
zu beantragen den Regierungen von Bund und Ländern sowie einer Minderheit 
von zumindest einem Drittel des Bundestages vorbehalten ist . Diese Verfahren sind 
selten; bis 199' wurden in der Geschichte des BVerfG insgesamt [[2 solcher 
Verfahren anhängig. 

- Mit 26 t 2 Verfahren häufiger wird von anderen Gerichten im Wege der sogenannten 
,konkreten N ormenkontrolle, eine Prüf ung von Gesetzen an der Verfa ssung mo­
bilisie rt. Deutlich ist, daß die Ausstrahlung des Gerichts nicht allein von Entschei­

dungen ausgeht, die Gesetzesbestimmungen für ni chtig erklären. Auf Unverein ­
barkeit mit dem Grundgeset7_ erkennt das Gericht nur in wenigen Fällen; jedoch 
hat es eine ,verfassungs konforme Auslegung< bestehender Normen in vielen und 

bedeutenden Fäll en gegeben. 
Bis 1991 erklärte das Gericht lediglich umal ein Bundesgesetz und 10mal Landes­
gesetze für gänzlich nichtig, insgesamt 242mal erklärte es Einzclnormen von 
Gesetzen oder Vero rdnungen für nichtig; in 136 Verfahren wurden G ese tze oder 
Verordnungen für unVereinbar mit dem Grundgese tz erklärt. 

- Dagegen stehen 1152 Entscheidungen, mit denen Normen unbeanstandet blieben, 

in 1367 Fällen lieferte Jas Gericht eine verfass ungskonforme Auslegung. ". 
Entgegen dem Eindruck in den Medien, die ihre Berichterstattung in erster Linie auf 
Konflikte richten, hat also das Gericht die Gesetzgeber überwiegend bestätigt. Es hat 
damit den legislativen Mehrheiten gegenüber hartnäcki gen Oppositionen die Weihe 
verfassungsgerichtlicher Legitimation verliehen. 
- Mit einer dritten Funktion als Klagema/.l.er von Biirgern ging das BVerfG durch 

die Verfahren der Verfassungsbeschwerde über sein Vorbild, den amerikanischen 

,Supreme Court<, hinaus. 'Jedermann" · kann sich mir einer solchen Beschw erde 
gegen Verwa ltung und Gerichte auf die Verfassung berufen, wenn er betroffen 
ist. Led iglich der G rundsatz, daß vor A nrufen des Verfassungsgericlns der nor­
male Rechtsweg erschöpft sein muß, übt eine v,ewisse Vorselektion aus . Die Ver­
fassungsbesch werde hat seit Bestehen des Gerichts stcti b an Beliebtheit gewon­
nen. 

- Von 195' bis 1996 gingen bei G ericht 107890 Verfassungsbeschwerden ei n. Di e 

gegen Ihre s[rafrechtl iche Vc:ru rtc:ilu I'IS W Cf;l"1l Ihrer V('r,lnlwonu ng fu r TotSchLtg von Fluchcl!ngen ubt'r 
die SrJ;3u grcnzc. l B"R 18p - SJ/ 94 und I Sn 194. B. v. 14. 10. 1996 (2. Scn:II), BVcrfGE 9S .96. 

18 Die ~rste Verfl1ssungsbtschwcrde ('IIlCS JCI11ll'r Professors und 5em er 8-Jahngell Tochter gegen den Staus­
vcr(r~g der deulschsprechenden Landet. wd cher nach A II.m.hr der ßes:chwcrdc:fuhrt:r ('I r.tr landclIo( !)gf'­
s{"lzJi hcn Gmndtlgc bedurrt h;1lte. ist vom Gericht mehr :t ngcnomnlcn worden. B. \'. 21. 6. 1996 - I BvR 
101 7/96 und 1067/ 96 - ( ,. Scn .. ), NJ W ' 996, " " f. I, ßVcrfG J.lhrcsbendn '99 1. 

20 § 90 A.bs. I nVcrfGG , sett 11)69 vcr,mkcrt in Art. 9l Ab:s . .:p GG. 

205 
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Realität dieses Rech tsweges jedoch endet überwiegend schon in der Vorprüfung: 

Zur Entsc heidung wurden von allen Verfassungsbeschwerden gerade 1 996 (also 

knapp 2%) angeno mmen. 

2. Versuche, mil Ve'fah rensänderungcn der steigenden Flut von 
Ver/ assungsbeschwerden H err zu ~lJerden 

Eher 110c h als bei anderen Gerichten kann man beim BVerfG davon ausgehen, da ß 

potentiell noch sehr viel mehr Klagen und Besc hwerden möglich wären als tatsäch.lich 

vor Gericht kommen. Was dem Gericht tatsächlich vorgelegt wird, ist eine Selek ti o n, 

die antizipato riseh durch die Erwartungen an die Problemlösungsfähigkeit justiz­

ieller Entscheidungen gesteuen wird. Mit der formal wie materiell voraussetzungs­

Mmen Verfass ungsbesc hwerde ließe sich mit wenig Auslegungskunst fast jedes 

Interesse (vor allem starus-quo-Imeressen) ;ou einem Anspruch aus Gnlndreehtsar­
tikeln umformuLieren. Zuweilen enden Skandalisierungskampagnen mit beträchtli­

chem Geschäft"lnfall vor dem Verfassungsgericht: so etwa 1973, als 1 73 5 Steuer­

zahler geben einen ,Stabiliütszuschlag< Beschwerde einlegten, oder d rei Jahre später, 

als 38 1 Ei nga bcll gq;en die Abtreibu ngsent.scheidung von 1975 7.U verzeichnen waren, 

oder das Jahr 198 3 mit se illen za hlreichen Eingaben gegen das Volkszählungsgesetz. 

Das Gericht sclher half der materi ellen Kompetenzausweitllng in den 1950er Jahren 

noch nach. Mit einer extensiven Ausl egung d es gerichtlichen Schutzes auf Rechte der 
Handlungsfreiheit" verh,lI es sich zu einer weitgehenden Kompetenz des lndivi­

dualrcchts>chutzes. Mit einer Bemfung auf Gleich hei t vor dem Gesetz (Art. 2 Abs. 1 

GG) und Jas Recht der fre ien Entfaltung der Persö nlichkeit (Art. 2 Abs. J GG) bnn 

ein Kläger potentiell alle gesetzlichen Eingriffe des Staates grund rechtlich in Frage 

ste llen. D a jedoch Voraussetzung einer Verfassungsbeschwerde ist, daß vorweg jeder 

mögliche Rechtsweg ausgeschöpft. ist, bringt d ie faktisch ,nit sich, daß sich der 

überwiegende Teil der Beschwerdeführer in erSter Linie auf di e Verletzung des 

rechrlic hen Gehörs (Art. 103 GG) bei gerichtlichen Verfahren beruft. 

A u r der anderen Seite man gelt es nicht an Versuchen. mit Verfahrensänderungen der 

steige nden Zahl von Verfossungsbeschwerden Herr zu werden. Viermal wurde das 

Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG) ge,; nd err, um dem Belastungsproblem 
mit dem Verfahren bei der Annahme von Verf ssungsbeschwetden beizukommen: 

In den ersten Jahren des Gerichts lagen alle Verfassungsbesc hwerd en beim I. Senat. 

Alle Entscheidungen wurden gegenüber den Beschwerdeführern begründet. Stattga­

ben jedoch "'.1ren iiußerst selten: Von allen Eingängen des J "hres 1955 etwa (die wir 
untcr, uchr haben ) war eine einzige Beschwerde erfo lgreich. 1956, bei eine m Ge­

schiiftsa nfall vo n 686 Beschwerden, regten sic h die ersten Klagen wegen Überlastung. 

Als Reaktion führte das J. ÄndemngsgcsctZ vom 21. 7. 1956 mit dem se inerzeitigen 

§ 91a BVcriGG ein erleichtertes Verwerfungsverfahren ein. Er sa h Vorprüfungsaus­

schüsse vor, die mit je drei Ricl1lern d.ie Annahme einer Beschwerde einstimmig 

verwerfen können, wenn wed er von der Entscheidung die Klärung einer verfassungs­

rechrlichen Frage 7.lI erwarten ist , noc h dcm Beschwerdeführer durch Versagen dcr 

Entscheidung ein ~chwe rcr und unabwendbarer Nachteil entsteht. Das von der Re -

21 Mit dem Elfl's·Urt .1 BVcrfGE fi,jl besch ied d.15 Gerichl ('I n e Verf2..5su ngsb{'schwc~d c ZW.lr als unbco 

grundc[, nahm SIe" 3ht'f 3h :w l;usig :I n. D,l m it hall t' es einen \VCitgC'lll>;lilntc n Kompeten13nspruch gegen· 
uber nbngkL'lllichc ll ElIlgn fftn eu,blicn, (,hnt allcl'dlOg$ dem BC$chwerdduhrcr Elfe (dt.·\ll dcr P:lß 
'We I."n seiner vtr(a.Ci.Sungs(clIlf! lId , CJ1 , fTCht Sl'i<In:mcn AkuuvlI:m:n In, AmIamI mdu verb.ngert \\IlI l't!t) 

Gl'llugruung zu ,"erschaffetl. 
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gierung vorgeschlagene Enrf~lIen eines Bey;ründungszwanges wurde nicht in das 
Gesetz.ufgenommen. Bei Nicht-Einigung im Ausschuß hatte der Senat zu entschei­
den. Beide Senate bildeten je drei solcher Ausschüsse. 

Die Zahl Jer Verfassungsbeschwerden stieg weiter, '963 auf 1349. Dennoch war das 
3. Änderungsgl'setz vom 3.8. 196} wenig beeindruckt von Überlastungssorgen, als es 
mit § 93" BVerfGG (damit § 91a ersetzend) die Entscheidungskompetenz der A us­
schüsse auf formale Ablehnungsgründe beschränkte. Die deshalb befürchtete Mehr­

belastung der Senate stellte sich jedoch nicht ein, möglicherweise weil in diese Zeit 
Selbsthilfemaßnahmen des Gerichrs im Rahmen seiner Geschäftsordnung sowie die 
Erweiterung des Stabes von wissenschaftlichen Mitarbeitern fielen. Auch verfas­

sungsd()~matisch schränkte das Gericht seine extensive Kompetenz ein; t964 ver­
kündele cs die Heck'sche forn/cl", nach der das Verfass un~s~er;"h t nicht bei jeder 

»unbilli gen« Entscheidung eines höchsten Gerichts, sondern nur bei »grundsätzlich 
unri chtiger Anschauung von der Bedeutung von Grundrechten « eingreifen könne. 
Mittlerweile stieg der Geschäftsanfall 1970 ~uf 1606 Verfassungsbeschwerden, wes­

halb mit dem + Änderungsgesetz mit Wirkung ab 1971 die Kompetenzen der Vor­
ptÜtung erweitert wurde. Danach konnte nunmehr der Ausschuß gemäß § 93" Abs. 3 
d.ie Annahme der Beschwerde mangels »hinreichender Au. sicht auf Erfolg« ableh­
nen. Anheimgestellt wurde, ob Ausschuß oder Senat der Nichrannahme eine Be­

gründung anfügen wollten. 
Unbeeindruckt von Verfahrensvereinfachungen stieg der Eingang an Beschwerden in 
den siebziger Jahren weirer. 1983 erreichte er 3 828 Eingänge. Einige Spitzen im Trend 
entstanden durch Kampagnen, die wahre Beschwerddawincn lostraten, so wege n des 

stabilitätszllschlags (1973), wegen der Abtreibungsregelung (1976) und gegen die 

Volkszählung (1983)' Möglicherweise durch die Publi z ität dieser Kampagnen ange­
regt, aber auch unabhängig davon nahm der Geschäftsanfall auf der gesamten Breite 
stetig Zu. Der Gesetzgeber reagierte mir dem 7. Änderungsgeset7. 7..UI11 BVerfGG und 
zum Richtergesetz vom 12.12.1985 , mit dem in § 93b BVedGG die Kammern die 
Möglichkeit erhielten, offensichtlich begründeten Beschwerden durch Beschluß 
stattzugeben, wenn die maßgebliche Verfassungsfrage als durch das Gericht bereits 
entschieden angesehen werden konnte. Zugleich sollten G ebührenregelungen für 

ni cht angenommene Verfassungsbeschwerden, darunter ei ne Strafgebühr bei offen­
sichtlichem Mißbrauch, vom Einreichen aU>sichtsloser Besch,,·e rden abschrecken. 
Wie beabsichtigt wurden mit der Verlagerung der Entsc heidung auf die Kammern die 
Senate entlastet. Unerwartet allerdings machten die Kammern das Gericht insgesamt 
aktiver: Nicht nur nahmen sie mehr lleschwerden an als bisher, sie gaben ihnc'l auch 

häufiger stall. Nie zuvor hallC das BVerfG eine Quote von ,6 Prozent Stattgaben 
erreicht wie im Jahr 1990. Zwar entfielen diese in jenem Jahr weitgehend auf Asyl­
verfahren, aber wie unse re Aktenanalyse zeigt, gaben Kammern auch Beschwerden 
aus dem Strafvo llzug, aus straf- und Zivilverfahren sowie dem Berufsrechr freudiger 
stall als in ftÜheren Jahren. 
Die 90er Jahre schließlich brachten eine weitere Desillusionierung der Versuche, mit 
Verfahrensänderungen die Zunahme der Beschwerden zu meistern. \X'ieder einmal 

sorgte mit den Asylverfahren ein politisch brisantcs Problem flir eine Verfahrens­
lawine, die letztlich in Parallelverfahren entschieden wurden, in vielen Fällen aber 
noch von Anträgen auf einstweiligen Reclnssc hutz begleitet wurden. Wieder aher 
stieg auch unabhängig hiervon die Zahl der übri gen Beschwerden weiter. Wer erwar­
tet hätte. dall solcher Zuwachs in erster Linie von den 16 Mi.llionen Bundesbürgern in 

H Bcn:mm n;\ch dem Richter, der den B('SLhlu f~ f rmuhcnc, nlU der dIe Vcrfauunssbescbwerdc {'i llt'!'" 

Koslneclkrirma gegen ein Urteil des ßllOdcspatcmgcnd'ns :lbgc:lchnl wurde; I ßvR 17/6 3, NJW 37 
(' 964), ' 7 ' 5-7 = BVerfGE , 8.8 5 (9, 0 . 

2°7 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1998-2-203 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 17:10:18. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1998-2-203


208 den Neuen Ländern käme, sah sich getäuscht: Noch 1996 entsprach ihr Anteil unter 
den Beschwerdeführern nur der Hälfte ihres Bevölkerungsanteils. 

Verfahren aus den Neuen Bundesländern "lid Berlin in Prozent aller Eingänge 

Einwohner '993 '994 1995 '996 
Anteil 
BRD 

Berlin 0 % 4,8% 3,4% -I p % 4!6% 

INeue '7,) % 4,fYu 5,2% 5,S'o/0 S,3% 
Bundesländer 

Quelle: BVcrfG Jahrcssmisrik '997 

Zur Entlastung verst;irkte das 5. Änderungsgcsctz zum BVerfG vom 2.8.1993 noch­
mals die Kompetenzen der Kammern und erschwerte die AlU10hme aus incJividuellen 
Rechtsschutzgründen in § 93a Abs. 2, wonach die Annahme von Beschwerden zur 
Entscheidung nur bei Fällen von existemie/ler Betroffenheit oder besonderem Ge­
'wicht geboten ist. Jedoch dienten diese Änderungen vor allem der internen Verein­
fachung des Verfahrens. Niemand kann erwarten, daß sie die Beschwerdeführer und 
ihre Anwälte vom Einlegen aussichtsloser Beschwerden abhalten könnten. 

J . POlential des Geschäftsanfalls an Velfassungsbeschwerden 

Abgesehen von d en J\sylsachen entspricht die Zunahme des Geschäftsanfalls des 
BVerfG durchaus der bei den crsrinstanzlichen Gerichten: deutlich unterrepräsentiert 
sind Strafsachen (trotz des beachtlichen Anteils von Beschwerden aus dem Strafvoll­

zug) und die Z ivilgerichtsbarkeit. Die Verwaltungsgerichte sind im Jahr J 995 wegen 
der großen Zahl von Asylsachen stark überrepräsentiert; lang.fristi~ entspricht ihr 
Anteil dem ulller den l'achgcrichtsbarkeiten. Wie selten der Weg bis zum Verfas­
sungsgericht allerdings ist, läßt sich an den Größenverhältnissen der absoluten Zahlen 
ablesen: 5 -707 Vcrfassllngsbeschwerden machen gerade fünf Promille aller streitigen 
Urteile der Fachgerichtsbarkeiten aus. 
Die Selektion des langen Weges durch die Instanzen wird deutlich, wenn Inan sich die 

Parteikonstellation vor den Fachgerichten vor Augen hält. Sind es don vorwiegend 
juristische Personen, die vor uen Zivil- und finanzgerichten als Kläger auftreten, und 
stellen vor den Sozial- und Verwaltungs~erichten stets Körperschaften unu Behörden 
die Gegenpartei: Von dem Rechtsbchclf der Verfassungs beschwerde machen sie kaum 

Gebrauch. Knapp 5 % aller Beschwerdeführer sind juristische Personen - etwa gle.ich 
viele wie das BVerfG aus dem Straivollzub anrufen -, und selbst wem, man hinter 

manchem Beschwerdeführer Geschäftsleute und professionelle Tätigkeiten wahr­
nehmen kann, gehen zwei Drittel aller Beschwerden von privaten Rechtsproblemen 
aus. 

Eine absolute Zunahme der Beschwerden seit den fünfziger Jahren ist dabei in allen 
Rechtsbereichen zu ve rzeichnen. In den ersten 15 Jahren des Gericht, teilte Kom­
mers') aufgrund einer Aktenauszählung fest, daß die größten Gruppen von Be-

23 DonJld Kommers, JUdICl!l1 Politics In WeSl Germany: A Study of th(" Feder.ll Cons litutlo n,ll Cöun. 
S<,'cr\), H ,II, (Sag<) ' 976. 
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Anteile der f~lchgerlchlSbarkeiten (1994/5) I1n allen streItigen Urteilen 1. Instanz im 
Vergleich ZI< den Ausgangsgerichten von erledigten VerfaSSlmgsbeschwerden (/996Y-

Streitige Urteile I Verfassu ngs ohne 
I. Inst.anz be~chwerden As)'lverfa hren 

Zivil- 58% }9% 49 % 
gerichte 

Strafg erichte 27 % 18% J % 

Vcrw.ltungs- 6% 160/0 6% 
gerichte 
d.von As)'1 2.1 %' 

Finanz- 10/0 2% J0/o 
gcriclut' 

Arbeits- ) % 3% 4
% 

gerichte 

So,-ial- }% J% 4% 
gcriclue 

So nsti ge 90/0 (1 0/ 0 

Anzahl insgesamt I 176 ()(X) 570 7 

(,iudl<n: Statistische ßundcS3mr. Just izstatisti k; ßVerfG Jahresstatistik 1996 
~.' Es verste ht sich , cbß der Vergleich zu Urteilen der Fachgcrichtsbarkcilcn hier nur den 

Großenordnungen gilt: Gcn;\U festzustellen, welche streitigen Urteile schon in 1. Inst:lnz, 
welche nach einer Beschwcrde- oder Berufungsinstanz, welche erst nach Revision den 
Rcchts\vcg ausgeschöpft haben, wurde aufwendige Erhebungen erfordern, die in kci.nem 
Vcrhältnü mehr zum Erkcnnmiswert stünden. 

schwerdeführem Justiueehte im Strafprozeß oder als Strafgefangene geltend mach­
ten, an zweiter Stelle standen Einspruche gegen Behördenhandeln. Bcide Gruppen 
haben in den letzten Jahren nicht abge nommen, aber Beschwerden mit anderen 
Hintergründen sind vermehrt hin zu gekommen. So etwa treten häufiger Parteien 

auf, die das Verfassungsgericht zu einer Berufungsinstanz zu machen versuchen: Etwa 
bei Zivilprozessen um niedrige Streitwerte wirkt sich die Vereinfachungsno velle. die 
zur Entlastung der Landgerichte die Berufungssumme auf minimal DM r 500.­
beschränkte, dahin aus, daß Verlierer in Miet- oder anderen Zivilprozesse n nunmehr 
das Verfassungsgericht wegen Verweigerung des rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 

GG) anrufen. Relativ gesehen, in Prozentanteilen am Geschäftsanfall, fällt die stetige 
Abnahme der strafrechtlichen Fälle und ab 1985 eine steile Zunahme der zivilrecht­
lichen Fälle auf. Beim Zivilverfahrensrecht sehen wir den Höchstpunkt imJahr [985 -
möglicherweise haben einige Anwälte gelernt, daß si e besser daran tun, ihre Be­
schwerde nicht nur prozeßrechrlich. sondern auch materiell-rechtlich zu begründen. 

Auch beim Straßenverkehrsrecht. das 1985 einen beachtlichen Anteil von 9 Prozent 
ausmacht, könnte eine Abschreckung durch Prozeß- und möglicherweise soga r 
Mißbrauchsgtbühren zu verzeichnen sein. Beim Verwaltungsrecht sorgt 1990 und 
1995 das A sylrecht für einen zeitweisen Ansti eg; schließ t man diese Fälle jedoch aus, 
zeigt sich eine relative Abnahme seines Anteils an den Verfassungsbeschwerden. 
Dabei prägt die Voraussetzung, daß die Beschwerdeführer den Rechtsweg ausge­
schöpft haben müssen, bevor sie das BVerfG anrufen können, die Selektion und die 

vorgebrachten Gründe. Parteien, die mehrere Rechtsmittelinstanzen durchlaufen 
haben, musstn schon ein besonderes Unrechtserleben hinter sich haben, sei dies 
objektiv nachvollziehbar oder auch nur subjektiv erlebt. Die Folklore des Gerichts 

2°9 
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2[0 berichtet von farbigen »Querulanten . geschichten, die das Archiv füllen. Je nach 
Strenge der Kriterien kann deren Antei l irgendwo von einem Zehntel bis Zu einem 
Drine l aller Beschwerden angesiedelt werden. In unserer Aktenanalyse haben wir 
versucht, einen .. Q«-Index unbefangen vom Inhalt nach Anwesenheit ausfälliger 
Formulierung, der Gliederung des Vortrags und des äußeren Erscheinungsbildes 
zu bilden. Dabei kommen wir auf ei nen Anteil von r4 Prozent aller Beschwerden, 
di e offensichtliche Zeichen einer psychischen Fskalation aufweisen. Verwunderlich 
ist, daß sich ihr Anteil über die Jahre nicht vermindert; die Anzahl ist mit dem 
gesamten Geschäftsanfall gestiegen. 
Eingänge mir deutlich »q uerulatorischer« Formgebung: 

r955 : 18% 
1965:1)% 
1975: 11% 
r985: IZ% 

1990: 16% 
1995: 12% 

Zur Ehre der Rechtsanwälte mag hinzugefügt werden, daß in unserer Zufallsauswah! 
nur zwei »querulatorische« Beschwerdeführer anwaltlich vertreten waren, zur Ehre 
des Gerichts, daß den von uns als »querulalOrisch« eingestuften Beschwerden zwe i­
mal stattgegeben wurde. 
Zugenommen hat jedoch - von 40% in 1965 und '975 auf 60% in den 90er Jahren­
der Anteil der Besc hwerden, die sich auf eine Verfahrcnsrüge stützen. '990 und 1995 
stützen je 16% ihre Beschwerde allein au f Art. tO} Abs. 1 GG, 45% bzw. 41 % auf 
eine Verfahrensrüge im Zusammenhang mit materiellen Grundrechten. Die Zunahme 
an Verfahren, die in letzter Instanz bei unteren Gerichten verloren haben, legt nahe, 
den Grund in der Beschränkung von Rechtsmitteln im Rahmen der EntiaslUngsge­
setze vor allem der Zivil- und Verwaltungsgerichte zu suchen: 1990 war das Amts­
gericht die letzte Instanz bei '} % aller Beschwerden gegen Entscheidungen der 
Zivilgerichte. 

Von den 50 Prozent der Beschwerdeführer (1955-/995), die Art. {Oj Abs. [ GG zur 
Begründung anf/ihren .. 

.. . beziehen sich auf .. , bringen 16% ;a llein eine . .. verbinden 34% die 
Probleme des Verfahren rüge vor Verfahrensrüge mi t 

materiellen Grund.rech[en 

Strafvollzugs 1% 6% 

Straf-! 25% LI % 

Verfahrensrcchrs 

Zivilrechts 240/0 1 1% 

Zivilvcr- 28 0/0 15% 
fahrensreehts 

Andere 32 0/0 } 6% 

100% (N=98) 100% (N= 198) 

Quelle: Eigene Aktcnanalysc 1955-1995 

Nicht immer, aber häufiger als bei anderen Beschwerden ist der Begründung von 
Verfahrensrügen anzumerken, daß nach einem Gang durch die Instanzen einige 
Juristenkunst aufgewendet wird, um einen letzten Rechtsbehelf in Anspruch zu 
nehmen. 1m Vergleich zu den frühen Jahren des Gerichts sind die Schriftsätze häufiger 
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professionell formuliert - ein Resultat der Stetig zunehmenden Vertretung durch 

Anwälte. 
Von allen Beschwerden werden durch Rechtsanwälte eingereicht: 

1955'[9% 

196 5 : 38% 

1975 : 50% 

1985 56% 
1990: 53% 

1995 : 67% 
Allerdings steigt die Chance, daß eine Beschwerde Erfolg hat, nur wenig mit der 
Anwaltsvertretung. Annahme und Erfolg von Verfassungsbeschwerden variieren je 

nach Rechtsbereich: Da die Veränderungen des Annahmeverfahrens über die Jahre 

keine gleichbleibende Definiton in unserer Aktenauswahl erlauben, können wir die 
unterschiedlichen Chancen in der fo lgenden Tabelle nur an der Verteilung über die 

Rechtsbereiche ausweisen. Sie ist wie folgt zu lesen: der Schutz von Asylsuchenden 
hatte bis 1995 eine große Elfolgschance; die st rafrechtliche Beschwerde halle eine 
geringe Chance; eine bessere dagegen hatte, wer im Strafvollzugsrecht die Verfas­

sungsrichter anrief. 

Verteilung der VerfaSStmgsbeschwerden über Rechtsbereiche 

Vertei lung ,Iler Von den 
a n~enOl11mcn('n Beschwerden :tngcnommC!l,,'n Beschwe rden 
über Rechtsbereiche ~" urde :jtan gegebcn 

Zivilrecht t9 ·0 8,% 

Fal1'lil ienrech[ 2 .0 6] jYQ 

Strafrecht JO.O 70% 

Voll7.llg 7.0 8, % 

Verwa ltungsrec ht 10.0 59
% 

Asyl 34.0 98% 

Steuerrecht 3·5 5° % 

Arbeitsrec ht 3· 5 J6% 

S07. ialrecht J·5 1% 

Sonstige 7·5 N = 304 
insgcso\ m[ 1000/0 

An7.ahl ,N = )46 

Quelle: Eigene Akte non,l ysc '955 -1995 

4- Das Verfassungsgericht als Klagemauer 

Allerdings ist das Verfahren bei Verfassungsbeschwerden wenig geeignet, sei nerseits 
den Eindruck des »rechtlichen Gehörs« zu vermitteln. Dank der offiziellen Version 
der .offenen Gesellschaft der Verfassungs interpretcn u gehen der PoslSlelle des Gc­
richt$ viele Briefe und Eingaben zu, bei denen es zweifelhaft ist, ob sie überhaupt in 
das Verfahrensregister eingetragen werden können: Sie werden zunächst in ein All­
gemeines Register (AR-Register) eingetragen, höflich beantwortet und gegebenen­

falls mit einer Anleitung versehen, wie eine formgerechte Beschwerde auszusehen 

hätte. 19% der Beschwerdeführer gelang es 1996, mit nochmaligem Schreiben diese 
formalen Voraussetzungen zu erfüllen. 
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212 - J 996 wurden insgesamt 7.85 J Eingaben an das BVerfG in das Allgemeine Register 
e ingetrage n, davo n gelangten 1-486 in Jas Register der Verfassungsbesc hwerden; 
zusammen mit formgerecht eingereichten ergab dies einen Geschäftsanfall vo n 
5246 Beschwerden; im gleichen Jahr wurde 100 Beschwerden vor einer Kammer 
stattgegeben, 9 vor einem der beiden Senate". 

Dabei ist die Arbeitsweise des Gerichts der Öffentlichkeit we itgehend entzogen. D as 
A nnahmeverfah re n ist schriftlich, die Entscheidung wi rd aufgrund der Schriftsätze 
und eingesandten Beweismittel gefällt. Auch wenn eine Beschwerde angenommen 
und das Verfahren eröffnet ist, kann di e Beweisaufnahme außerhalb der mündlichen 
Verhandlung erfolgen", was dnu führt, daß diese in der Regel auf schriftliche 
Äuflerungen beschränkt bleibt. Ein großer Te il der Entscheidungen ergeht ohne 
Anhörung als Beschluß, der kleinere nach mündlicher Verhandlung als ertei l. Nur 
ausnahmsweise ge ben Anhörungen des Gerichts Beschwe rdeführern Gelegenheit, 
ihre Ansicht mündlich vorzutragen. 
Daher haben sich bislang auch wenige Rechtsgelehrte - trotz einer überbordenden 
Literatur zur Verfass ungsrechtsprechung - den abgelehnten Beschwerden zugewa ndt 
oder den Kriterien der Prüfung, welche Verfassungsbesc hwe rd en zur Entscheidung 
angenommen werden und welche nicht. Von den 1985 eingega ngenen Beschwerden 
bestand 1 % diesen Test, der H älfte davon wurde stattgege ben. 4.X% wurden zu­

rückgezogen oder anderweirig erledigt, 94% wurden nicht angenommen. Doch 
versteht sich das Gericht se it der Einführung von Kammern 1986 wieder eher aktiv: 
Nie hat es so vielen Beschwerd en stattgegeben wie seit den 90er Jahren. 

Stattgaben durch Kammern und Senate 1987-1996 

Stattgab< durch Kammer Stattgabe durch Senat 

1987 64 17 

1988 67 21 

1989 66 10 

1990 6'5 " 2 0 

199 1 127 '9 

199 2 18 5 '5 

'993 159" 11 

1994 145 16 

1995 116 2J 

1996 100 9 

Quelle: Jahrcsst.atistikcn des BVcrfG. 
Mc .. kc: nich t Eingange, sondern Eriedigullgsstatistik. Erledigungen eines Jahres beziehen sich 
allch auf Ei ngänge der früheren Jahre, im Extrembll bis zu acht Jahren zurück. Erled igungen 
enrhalten hier nicht die mitcnrschiedenen Fä lle; sc hubweise können dies große Anzahlen von 
Parallelfal len sein "'(so etwa Asylvenahren in den Jahren 1990 und 1993). 

Die entscheidende Veränderung w urde durch die Novelle des BVerfGG 1985". 
ausgelöst: Mit der Einführung vo n Kammern, die nunmehr offensichtlich begrün­

deten Beschwerden auch eigenständig sta ttgeben können, wurden die beiden Senate 

l 4 BVerlG Jahrc.ssl.lIistik 199(" 
'5 § ,6 BVcrfGG. 
26 § 913: Abs. 4 BVerfG C, t'ingcfuhrt durch 7· Gese[z. zur Andcrun,g des BV1:rfGG und des Richl(:rgcs~ll.CS 

\10m 12. f 2. 1985 . die WirkSa mkeit :Lcig t SIch ,n der SUIlst,k sei t '987. 
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entlastet, die Stattgaben des Gerichts insgesamt jedoch nahmen deutlich z". Nicht nur 
konnte mit der Hilfe der Kammern die Lawine der Asylverfahre n in dieser Zeit 

abgearbeit werden , auch bei anderen Beschwerden wurden stärker auf Individual­
rechtsschutz gerichtete Sclektionskriterien möglich. Schneller und auch in Detail­

fragen entseheidungs f~higer als die Senate, haben manche Kammern ein stärkeres 
Selbstverstiindnis in Richtung der Verfassungs kontrolle der Fachgerichte entwickelt. 
Deutlich wird hieran, wie Verfahrensänderungen zu Kompctcnz- und damit auch 

verfassungsrechrlichen Sachentscheidungen werden können. 
Entsehe idungsanalysen der Kammern (und ergänzende Interviews) zeigen, daß ein­
zelne Richter und Kammern die Akzente unterschiedlich setzen; gemäß der Pro­
blemlage der Betroffenen entwickeln Kammern ihren je eigenen Arbeitsstil. Dies 
führt zu erkennbaren Ull!ersehieden im Selbstverständnis der Verfassungsrichter: In 

Bereichen mit vielen existell!iell betroffenen Beschwerdeführern (etwa bei Strafge­
fangenen oder auch Asy lsuchenden) kommt es vor, dall Kammern im Umlaufver­
fahren beschließen, Urteile der Fachgerichte .u fzu heben. 
Im Arbeitsstil der Kammern wird deutlich, daß neben der grundsätzlich verfassungs­
rechtlichen Bedeutung auch der individuelle Rechtsschutz ein Chance der Annahme 
eröffnet. Manche Verfassungsrichter instrumentalisieren individuelle Fälle, um ganze 
Rechtsbereiche zu reformieren. Zeitweise kann es damit wr »Feinsteuenmg" der 
Fachgerichte kommen, die - unter Umständen durch Publikationen unterstützt - von 
der Verfassungsrechtsprechung auf neue Wege geleitet werden.''- Die Strategie der 

Aneinanderreihu ng kleiner Einzelentscheidungen vermeidet, grolle Konflikte mi t der 
Fachöffenrlichkeit heraufzubeschwören, kann aber gerade deshalb als eine effektive 
Form der Verfassungspolitik ~nj!,csehen werden. 
Mit der Möglichkeit, eine Ni"hlJonahme in der Kammer von je drei Richtern zu 

beschließen und damit den Senat zu entlasten, ist zugleich die Delegation richterlicher 
Vorarbeit auf wis>enschaftliche Mitarbeiter zum dominanten Organisationsprinzip 
geworden. Die entscheidende Vorarbeit für diesen gesamten Sclektionsprozcß w ird 
von den wissenschaftlichen Hilfskräften des Gerichts geleistet, deren Bedeutung 
schon eher du rch die informelle Bezeichnung als ,Dritter Senat< charakterisiert wor­
den war". Nur ihnen ist es zu verdanken, daß für die Nichtannahme noch immer ein 
großer Begründungsaufwand betrieben wird. 
Folgt der zuständige Richter dem Votum der Mitarbeiter über die Nichtannahme 
(was bei weitaus den meisten Beschwerden der hll ist), ist eine Emscheidungsvorlage 
schnell verabschiedet.. Die zuständige Kammer von drei Verfassungsrichtern prüft die 
Beschwerde vor einer Nichtanna hme, kann sie anhalten und im ganzen Senat ent­
scheiden lassen. Die Akten machen ersichtlich, daß in diesem Selektionsvorgang auch 

die auf den ersten Blick noch quenllatorisch anmutenden Beschwerden durchaus 
gründlich geprüft werden. Nach außen jedoch, und für viele Beschwerdeführer 
unbegreitlich, werden 85% der Nichtannahmen mit keinem Kommentar versehen. 
Die Krilerien der Annahme vo n Verfassungs beschwerden, mit denen sich das Gericht 
tars:ichlich beschäftigt, bleiben für die Außenwelt ein delphisches Orakel. Nicht nur 
für Antragsteller, sondern auch für erfahrene Verfassungsanwälte. ist nicht vorher­
schbar" , welche Beschwerden das Gericht für annehmbar halten wird. Dem offenen 
Zugang zu Verfassungsbeschwerden folgt ein für die Betroffenen geschlossenes Selek­
tionsverfahren, mit bei den ordentlichen Gerichten ungekannten Ermessensräumen. 

27 Vgl. Thomas Glwronl Ralf Rogowskl. Zur Implcmcm:\1ion VOll ßundesvcrfas ung)g,erich LSenrscheJdun­
gell al$ IIl lcrgcrichtlic-hc Kommum katlon, in: Jahrbuch für RechtsS07.iolo -je und Re<:h t.s theorie 11 , Op~ 
laden 1987, l\"- )8). 

18 Vgl R. Zuck: O'-'f -; _ S('Il;\l - .lm Bundc;liverbsslln gsgc,,"~ I II , in: Oi(' oHtnt hche crw::l hl.l ng 91t974. }Os­

J07. sowie der!)" WIMIS - Dle Gc.sce,Joscn, N eue JUristi sche \Vocheruchrifl (Nj\1(') 1996, 16 56-57. 
29 Rudi~er Zuck, Vom Winde verweht: § 93d BVcrfGG und mt:nschhche Schicksale, NJW 1997, 29-.\0. 
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Dennoch: Vielen Verfassungsrichtern ist ein wenig Selbstverständnis als ,Ombuds­
man-Institution<, die sich für Opfer staatlicher Eingriffe einsetzt, nicht fremd. Hinter 
manchen Beschwerde-Rücknahmen verstecken sich Einflußnahmen auf Gese tzes­
novellen; :luch Vergleichsverhandlungen sind nicht ausgeschlossen. Gelegentlich 
nehmen die Verfassungsrichter eine Bcschwerde, selbst wenn sie keine Aussicht 
auf Annahme hat, zum Anlaß, bei der Behörde, von der sie ihren Ausgang genommen 
hat, anzurufen und pragmatische Vorschläge zum Rechtsfrieden zu machen. Doch 
kann solch freundliche Tclefonjustiz. immer nur Ausnahme sein . 

Man mag die Geschlossenheit des Verfahrens als unvermeidliches Gegengift gegen di e 
materiell rechtlich offene Zuständigkeit des Gerichts sehen. Ein oberstes Gericht kann 
den Ansprüchen auf Einzelfallgerechtigkeit, die vielen Verfassungsbeschwerden 
zu grunde li egen , nicht gerecht werden . Um d ie Kohärenz seiner Rechtsprechung 
herstellen und darstellen zu können, mull es personel klein bleiben. Anstarr in Ein­
zelfällen Ungerechtigkeiten entgegen zu wirken, muß es seine Fälle nach Gesichts­
punkten der Fortbildung des Rechts selektieren: »Auch begründete Verfassungs­
beschwerden haben keine Chance, den engen Filter des Annahmeverfahrens zu 
passieren, wenn die Entscheidung der verfassungsrechtlichen Frage, die sic aufwer­
fen, unw ichtig oder auch nur inopportun erscheint. Die Selektion des richtigen Falles 
zum richtigen Zeitpunkt wird zu einem Teil richterliche r Verfassungspolitik«'o. Wie­

derholt hat das Gericht seinen Individualrechtsschut<: denn auch neu definiert, erst 
ausgedehnt, dann wieder eingeschränkt, wobei gerade die Begründungen von Nicht­
annahmeentscheidungen die Reehtsfortbildung tragen. Wiederholt hat dabei auch der 
Gesetzgeber mit Novellen des BVerfGG mitgewirkt" ; d" Zusammenspiel hat auch 

die parlamentarischen Beratungen der Vorschlä ~e der 1996 einl';L· setzte Kommission 
zur Entlastung des Verfassungsgerichts getragen, die eine w eitgehende Ermessens­
freiheit im Annahmeverfahren der Verfassungsbeschwerden vorgeschlagen hatF 

5. Entlastungen des Annahmeverfahrens 

In den sechziger und siebziger Jahren konnte man beobochren, doß trotz zunehmen­
den Geschäfrsanfall s die Zahl der zur Entscheidung angenommenen Verfassungsbe­
schwerden stabil blieb. Es war also vor allem die Zahl der nicht ongenommenen 
Beschwerden, die von Jahr zu Jahr stieg und zu der Vermutung drängte, daß das 
Ermessen, welche Beschwerden verfassungsrclcvant seien, von der Geschäftsbela­
srung mitgesteuerr wird. 1985 hatte das BVerfGG mit der Stattgabe von Beschwerden 
durch Kammern von drei Richtern eine Möglichkeit eröffnet, offensichtlich begrün­
deten Beschwerden du rc h Beschluß stattzugeben und damit in ein%elnen Rechts­
bereichen fein-steuernd tätig zu werden, ohne daß die bei den Senate insgesamt sich 

mit den dabei anfallenden Deta ilfragen bemühen mußten. Ohne dieses Verfahren 
hätte die Flut der Asylsachen zu Beginn der neunziger Jahre die Enrsc.he.idungstä ­
[igkeit noch drastischer überfordert ols dies seinerzeit der Fall war. D er Vorschla~ der 
Kommission zur Enrlastung des BVerfGs würde dieser Praxis in Zukunft ein Ende 
bereiten, indem er wieder alle Entscheidungen den Senaten vorbehält". 

Die Kommission verwirft auch den noheliegendcn Gedanken, Beschwerden, di e ihre 

JO Brun·Otto Br)'dc: Vcrfassunsscl1lwlddung. H abll n ,l ll O:l Hamburg '9 0 , S. I 6. 
3' Gesetz :t. ur Anderungdes BVcrfGG vom 1. 8. 199J, Il'lSllesondcrc:5 91 ci BVerfGG betreffend, lIl t(, l"prc\ icl'l 

d\II'ch :tblehnende Entsl.." bc idung einer Vcrf.t.S'iungsbcichwerde BVerfGE 90. 12. 
J2 Bericht der KommiSSio n der ßunde) reglC~rung wr En tl :l..~[u n ~ des: ßundcsverf;u.sungsgl·nchts, BUlldc~ · 

,mns ltenum dcr Justi Z, Bonn j :mu ,lI" '998. 
jJ KOnlmissiollsbcrt h[ (Fn. p ), S. 47f. SOW I~ zur Ne,:uL1ssung der 1\ 1" [.93 und 94 GG. S. 56 H. 
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Begründung allein auf Rügen des Verfahrens bei den Fachgetichten stützen, entweder 
auszuschließen oder aber sie durch ein eigenes Verfahren an die Fachgerichte zu­
rückzugeben"- Auf den erSten Blick müßte dies nach unserer Aktendu rch .s ichr eine 
Entlastung von mindestens 16% ergeben; bei )6% aller Beschwerden, di e Verfah­
rensrügen im Zusammenhang mit materiellen Begündungen kombinieren, müßte es 
die Prüfung erleichtern. Allerdings darf man bei solcher Berechnung aus den gegen­
wärtigen Schriftsätzen nicht vernachlö>sigen, daß auch die Beschwerdeführer - und 
vor allem ihre Anwälte - sich auf eine solche Beschränkung einzurichten wissen und 
ihre Begründungen demenrsprechend durch zusätzliche verfassungsgrundsätz liche 

Rügen absichern können. Wenn Anwälte schon heute kritisieren. d .1ß sie mangels 
Einblick in die Annahme-Kriterien des Gerichts alle möglichen Verfassungsbegrün­
dungen vortragen müssen, um in der Annahmelorterie eine Chance zu erhalten, 

werden sie sich au~h in Zukunft Begründungen einfallen bssen, und damit häufiger 
das Verfassungsgericht bemühen, als diesem lieb sein wird. Die Kommission mag dies 
vor Augen gehabt zu haben, al s sie die Beschränkung der Posrulationsfähigkcit auf 
" verfassungsrechtlich qualifizi erte •. Anwälte erönene, hat aber vom Vorschlag eines 
Anwaltszwangs und damit verbundener Beschränkung der Zulassung im Hinblick 

auf die Kritik am resttiktiven Modell der zivilrechtlichen Anwalts~h"ft beim Bundes­
gerichtshof abgesehen". 
Der Widerstand vor allem der Länder, die den Aufwand für eine mögliche Verfah­
rensrüge bei den obersten Fachgerichten scheuen, zeigt. wie stark die professionelle 
Diskussion um die Reform der Vcrfassungs beschw~rde dem Modell der Rechtsmit­

telinstanz "erhaftet bleibt. Wer die vielfältigen, auch »querulatorischen « Beschwer­
den durchliest, kann sich des Eindrucks jedoch nicht erwehren, daß gegenüber der 

Behandlun~ vor der Justiz eine Beschwerdeinstanz nötig wäre, die vom Apparat der 
Fachgerichte abgehoben wäre. Al s zusätzliche Rechtsmittelinstanz wird eine Verfah­
rensrüge nur selten zur Befriedung eines enttäuschend verlaufenen Rechtsstreits 
verhelten. Als unabhängige Beschwerdeinslanz ausgestattet, kann sie zur Korrektur 
einer Justiz werden, wenn diese unter dem Druck zunehmender Belastungen den 
Rechtsuchenden nicht mehr gerecht w ird . Man könnte sich ihr Ansehen eher als das 
eines Ombudsman der Justiz vaL,tdlen als das einer weiteren Rechtsmittclinstanzl6. 

Gegenüber dem »weißen Bbtt« einer Mitteilung der unbegründeten Nichtannahme 
des BVerfGs kö nnte dies für die meisten Beschwerdeführer eine Verbesserung dar­
stellen. 

Jedoch will die l .;;t1astungskommission die Entscheidungsmacht der V"r(assungs­
richter grundsätzlich nicht delegieren. Lieber läßt sie den Strom individual rechtlicher 
Beschwerden über alltägliche Nachlässigkeiten der Justiz über sich ergehen und 
nimmt es hin, daß dott, wo die ordentlichen G erichte Entlastung in der Beschränkung 
von Rechtsmitteln suchen, die N eigung wächst, im Verfossunt;sge richt eine oberste 
Instanz zu suchen. Ihr Vorschlag beläßr den Verfassungsrichtern die Möglichkeit der 
(Verfahrens)kontrolle der Fachgerichte, nimmt ihnen aber die Kapazit;it, um diese zur 
Feinkontroll e der fachgerichrlichen Rechtsentwicklungen / u nutzen. Radikal dage­
gen erlaubt sie den 16 Verfassungsrichtern, aus dem Strom vun alltiiglich eingehenden 

.H: So Q.3S Sondervotum von Dr. G t;;Ißhof, Konlmwlomberi "h l (f n. j 2). die eine Vcrh hrensgnmdredJlsbc­
schwerdc "or den hoch$tcn F:achgenchlcn einfuhrcil Will, $ic .11lC'rdillgS v trpnicht~l , die in einer ßc­
st"hwerdt enthJ!tcuc:n .. n.:chr!> brundsillzhcht!n .. Fugt" (l~nl BVe; rfG \'orLulcgcn. Dcr Kommu::o ion f:r'off· 
neu" dieser gn.Jn drtclllS~dosmans,he saubere Weg zu ehr du~ Ceh hr einer - N cben-Verfassungsrec ln-
5"prec;h\ II1 &"'~ :'lUßcrdcm erschien SCIII Verfahren ubcI' mo1ß1B ko mpbzlcn . 

H Kommuslonsberlclu (rn. )1), 105-T07· 

36 Nahcrc:'i hi tr7,u in l1lein~m Beitrag ubtr .. U ru IIH I und Sinn des Ann. hmcv~rbhrens bel Vc rflJsruI\g~ bc ­
s(;.hwerdtn. , Z~iu:c:hnf[ fur Rcchssoziologlc 1998, 1. WI e berechtigt die Bcschwt:rdl' ll ubcr die! -ordent­
hdll:- ZI \'d l u5ti~ vo,.. ;tllem hei B;lg.:utll'o'erf.t hrell Sind, zeigt Huben Rottlculhner. Umb.lu des Rechts­
Sta ills ? j JW 1996. S. :473 rr. 
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216 Beschwerden in weitgehendem Ermessen diejenigen zu wählen, denen sie grund­
sätzliche Bedeutung zukommen lassen wollen. Sie erlaubt dcn Verfassungsrichtern 
mit der vorgeschlagenen »Annahme nach Ermessen«", bei Verfassungsbeschwerden 
nicht nur die Regelungsdichte gegenüber den Fachgerichten, sondern auch die Ab­
grenzung von Verfassungsansprüchen gegenüber politischen Fragen frei zu bestim­
men. Materiell setzen sie sich damit mehr noch als bisher dem politischen Druck des 
Tagesgeschehens aus, dem sie nur die Konsistenzkriterien ihrer selbstgesetzten 
Rechtsprechung entgegen stellen können. 

6. Die JuridiJizienmg von Politik 

Die Betrachtung der Zunahmen und vor <,llem der zeitweisen Abnahmen an Ein­
gängen von Beschwerden zeigt, daß zwischen der Spruchrraxis des Gerichts und den 
Erwartungen in der allgemeinen wie der Fachöffentlichkeit subtile Wechselwirkun­
gen entstehen. Da die überwiegende Zahl der Voten, mit denen die Annahmepraxjs 
furtlaufend bestätigt und neu definiert wird, nicht öffentlich zugänglich ist, beruht die 
Erwarrungssteuerung in erster Linie auf den verschiedenen T'ormen der Öffentlich­
keitsarbeit. Für die FachöHenrlichkeit beruht die Steuerung vor allem auf den Be­
gründungen von EntscheidungeIl, wobei das Gericht manche Nichtannahme dazu 
benutzt, seine Kompetenzen und sein Selbstverständnis zu definieren. Die größte 
Ausstrahlung allerdings ist von der Vermittlung in der immer umfangreicher wer­
denden Berichterstattung der Massenmedien zu erwarten. Aus dieser Einschätzung 
folgt, daß der Erwartungssteuerung bei den versc hiedenen Öffenrlichkeiten eine 
ze ntrale Rolle für die Wirksamkeit der vorgenommenen Reform des Annahmever­
fahrens zukommt.Wiederholt manövrieren massenhaft e Mobilisierungen das Gericht 

in eine Überlastungskrise, seien di ese ausgelöst durch Kampagnen politischer Grup­
pierungen, seien sie Ausfluß existentieller Nöte einer großen Zahl von individuell 
Rechtsuchenden. Das Aufkommen solcher Krisen und die Form, in der das Gericht 
dabei bemüht wird, ist wenig vorhersagbar; sie werden bestimmt von politischen 
Tagesordnungen und Strategien der Beteiligten. 
Allgemein beruht der Legitimitätsanspruch der Gerichte auf ihrer Fähigkeit, Kon­
troversen solchermaßen in rechtliche Argumente zu übersetzen, daß sie enrseheidbar 
sind, ohne dem Verlierer noch eine C hance der Unterstützung für die Fortsetzung des 
Streits zu geben)'. Läßt ein Urteil mehrere Varianten der Auslegung zu, gerät das 
Gericht selbst in den Stteit. Dies ist dem BVerfG immer wieder passiert. Zunehmend 
lösen Enrs~heidungen symbolische Kreuzzüge aus, anstarr politische Diskussionen 
beizulegen. Seinen Erstentscheidungen über Berufsverbote, den Numerus Clausus 
der Universitäten und den Schwangerschaftsabbruch - um nur einige Beispiele zu 
nennen - mußte es immer weitere Intscheidungsketten folgen lassen)? Dabei kann 
das Gericht der Versuchung nicht immer widerstehen, dem Gesetzgeber Hinweise zn 
geben, an welchen Kriterien es die Verfassungstreue von Gesetzen und Maßnahmen 
auch in Zukunft testen will. Dabei grht es so weit, mit ob,ter dicta genaue Vorschriften 
zu formulieren, welche Beding·unsen Gesetzgeber und Verwaltung zu erfüllen hätten 
(etwa dafl es 1958 den Steuerabzug einer Parteispende von höchstens DM 600.-, seit 

1986 aber bis zU DM 100000.- für verfassungsgemäß erachten würde, oder aber 1993 

37 Kommi.5'sionsbcrlcl ll (Fn. j1), S. -42.-4 7. 
38 N iki:l$ Luhntu1l1: Lcgitim;l,l ion durch Verhhrcn. Neuwied und Dln nSl .ldl 1969. 
39 VgJ. du:: ausfuhrliehe D1I"!tlellung bel Chrisl ine l.:mdfricd: Bundesverrassungsgerlch[ und Gesttzg('bcr, 

ßadcn~ßaden 198" . 
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Im Abtreibungsurteil mit den Auflagen an Beratungsstellen der Länder, wie sie 
Frauen vor einer Abtreibung zu befragen und über den Wert ungeborenen Lebens 
aufzuklären haben). 
Diese Tendenz des Gerichts, seine Rechtsprechung bis in politische Maßnahmen 
hineinreichen z.u lassen, und zudem die Verfassung als fortwährende Weiterentwick­
lung immer neu z.u interpretieren, bringt es selbst in die politische Diskussion. Es 
gefährdet damit zwei Erfolgskriterien, die über \'(/jrksamkeit oder Unwirksamkeit 
des Verfassungsgerichts ent cheiden: nicht nur, wie weit seinen Entscheidungen F olge 
geleistet wird, sondern auch wie weit diese andere Entscheidungsarenen determinie­

ren. Daran gemessen geht das B VerfG an die Grenze der Akzeptanzbereitschaft selbst 
in der deutsch - leg~li stischen Rechtskultur. Faktisch haben sich viele öffentliche Dis­
kurse in der Bundesrepublik auf eine Arbeitsteilung eingerichtet: In einer ersten 

Runde der politischen Willensbildung beschließen Regierung und parlamentarische 
Mehrheit die politische Linie, in der zweiten re ten Regierungen der Länder, parla­
mentarische und außerparlamentarisch Opposi tionen jede erdenkliche Grenzzie­
hung durch die Verfassungsinterpretation. Für die Akzeptanz des Verfassu ngsgerichts 
muß solche VeLOmacht prekär werden, besteht es doch auS einem nur kleinen, wenn 

auch einem politisch sorgfältig austarierten Kreis von Verfassungsinterpreren: Bei der 
Wahl der Richter wird ein Quotenprinzip der Parteien in Bund und Ländern ge­
handhabt, für dessen funktionieren ein diplomatisches Mäfligungsprinzip unabding­

bar ist". 
Deutlich wird, daß die Rekrutierung der Verfassungsrichter nicht auf demokratische 

Repräsentanz., sondern auf die Übereinstimmung mit professionellem Konsens aus­
gerichtet ist. Mit der für Gerichte typischen Selekt ion auf juristische Relevanz wird 
diese jedoch wieder auf Justi7.iables reduziert: Die Transformation ist Richtern und 
ihren Mitarbei tern als »primären Verfassungsinterpreten« vorbehalten. Dieser Kern 
ist heim BVerfG - ihnlich wie bei anderen Obersten Gerichten - umgehen von einem 

»Hof" dn »sekundären Verfassungsinterpreten., zu denen kommentierungsfreudige 
Praktiker, vor allern aber die Rechtslehrer an den Universitäten zählen. Die in der 
professionellen Arena geleistete Transforl11ations- und Interpretationsarbeit erlaubt 
die Autonomisierung juristischer Entscheidungskriterien gegenüber politischen Dis­
kussionen in anderen Arenen. 

Diese relativ geschlossene Gesell schaft der Verfassungsinterpreten ist Teil eines 
Rechtsstaatsmodells mit besonders hohem Grad einengender Fixiemng von politi­
schen und Verwaltungsspielräumen. Nicht nur die ausführenden Ebenen der Ver­
walrung, auch die politischen Gremien auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene 
soUen rechtlich vorweg programmiert und eingegrenzt sein. Die umfassende recht­
liche Bindung und Durchnormierung der Verwaltungsprogramme kann im politi­
schen Diskurs als Problemarisierungstabu eingesetzt werden. Die Konsisrenz. des 
rechtss taarlichen Orientierungssystems, das sich auf unteren Ebenen an der allgegen­
wärtlgen Möglichkelt gerlclnlieher Kontrolle von Verwaltungsprogrammen fon­
setzt, führt dazu, daß Re chtserzeugun g im gel~chtlichen Verf,lhrcn auf Kosten der 
Rechtserzeugung im politischen Prozc!l geht": 

40 fakll sch etwa dH:l"hlfl c der RI chter stammen aus der Justl l..lau fb:t1m: D:IS GrundgesC't':Z schreibt zwar nur 
\'or, daß mlndc:ncns dr~ L \'on ;leht RIC:-httrn der beiden Scmuc des Vcrfassungsgenchu unH,'" Richtern der 
ObCfS[(!: 1l Bundesgeflchrc rCkn.ltLC n sei n mussen, die ubrtgen werden f.lkll sch vor "llclll unter Professoren~ 
Mm i.ucnalburokratcn und BCrl1fspolicikcm gefunden. Haue beL den erSten Scn:tl e.n \0 den ~ oc r Ja hren 
noch (.\stdlc Hll lrtc der Ri chter ~nwa l( I\(~h e und dazuhin wl rtichafdlchc und polItIsche ß~rufscrf:lhrungen 
aufzuweisen. so su::ht m.ln IH:u tc [rohere Rc\:htsilnw.ilhc nur noch ausna hmswclse und W,ruchl ftsjunstcn 
SM nicht I lehr. usgclichlosscn ~v-art:n blsbng Nl)millierungen \lUS dc:.' r P,IrlCI der Grunen und 3uch 
Ju risten ölUS der ~he"", bsen DDR ; kdighr::h einige wi5'3enschafth dl(, M llölrbelt c r kamen b l ~hc r aus den 
Neuc" n Bundcslandcrn. 

41 Fruz SCh:'lrpf, Die pohm;chcll Kost eIl des Rechtsst.1au:. Tubingt l' 1970, $. S 9 H. 
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2/8 :9Polirische Entscheidungen suchen Lösungen vornehmlich in den von den verfassungs recht­
lichen Normen und Enrschcidu ngen her vorgegebenen Kategorien. \\las, oft beklagt, aus 
Gerichrss cilcn her bekannt ist) daß n~Hnlich di e sozia le Wirklichk eit nur so weit zur Ke.nntnis 
gcnomm l.'!1 wirn, wie sie für die Normaushillung rele\'ant ist, wiederholt sich jetzt im Bereich 
der politi schen Entscheidungen von GC3"crzgeber und Regierung. An die Stelle einer Ermittlung 
des sozialen Sachverhalts und der Entw icklung innovativer Lösungen tritt rechtlich vorsrruk­
turicrre \\lirklich keirsperzeption und juristische Subsumtion. Die Perspektive der demokrati­
schen Entscheidungstril gcr wird zunehmend zu (~iner juristisch:::nc.Y. 

Die Berufung auf die Verfassung wird natürlich im Gesetzgebungsprozeß antizipiert: 
Nicht nur von der Regierung wird - zuweilen ängstlich - nach der Verfassungskon­
formität von Gesetzesvorlagen gefragt, so daß die Einschätzung einiger weniger 
Ministerial beamten il11 Verfassungsreferat des Justizministeriums zur Rahmenbedin­

gung der Politik werden kann; auch die Fraktionen und Parteien gewöhnen sich 
notgedrungen daran, vor die Diskussion kontroverser Alternativen stets die Frage 
nach der Möglichkeit der Verfassungsmäßigkeit zu stellen. Das Ergebnis ist, daß 
Politik in der Bundesrepublik ,juridifiziert'; das heißt, si e gerät unter die Herrschaft 
der Antizipation und der Interpretation richterlicher Entscheidungen. 
Umgekehrt muß aber auch das Verfassungsgericht seine Definitionsmacht in der 
politischen Arena antizipieren, was es ihm verbietet, mit kontroversen Entscheidun­
gen seine Legitimität allzu sehr auf die Probe zu stellen. Zwar versucht es, mit der 
Darstellung von abweichenden Meinungen von überstimmten Richtern die Erwar­
tung zu reduzieren, über Interessenkonflikten zu stehen", jedoch darf es dabei seinen 
Legitimitätsanspruch auf Verfassungsaurorität nicht gänzlich zerstÖren. Zeitweise 
wurde dies befürchtet, als Politiker nach Entscheidungen des Gerichts über (doch 
eher gering gewichtete Verfassungs beschwerden) Protestkampagnen lostratenN, aber 
auf längere Sicht bleibt seine institutionelle Akzeptanz jedoch im Interesse aller 
Parteien - umso mehr, als das Auseinanderstreben von regionalen Interessen und 
das Antagonisieren des Parteisystems dazu führt, daß sie eine Instanz über der 
Alltagspolitik brauchen. 
Das Verfassungsgericht hat diese ü berparteiliche Funktion seit den fünfziger Jahren 
stets genutzt, um seine Kompetenz in politischen Grundfragen zu etablieren. Es hat 
sich dabei allerdings auch durch seine eigenen Präjudizien festlegen müssen: Der 
Kontinuitätsanspruch der Verfassungsrechtsprechung erlaubt nur gelegentliche und 
vorsichtige Richtungsänderungen unter Berufung auf neue gesellschaftliche oder 
technologische Veränderungen. Es kann sich durch Kompetenzbehauptungen gegen­
über politischen Instanzen partiell se.lbst steuern, bleibt dabei aber abhängig von der 
Akzeptanz seiner Entscheidungen durch politische Interessen. Die Juridifizierung 
der Politik findet ihre Grenze wiederum im existentiell unerl:ißlichen Opportunis­

mus des Verfassungsgerichts, das in seiner politischen Umgebung überleben mull. 
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K. Kustl (Hrsg). Verfa.ssun~sg,cn( hr und Pohlik- Knrl schc Bemerkungen w problem:\t!Schcil U rt cll en. 
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